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Heinz Kleger
Auf dem Weg zur europiischen Verfassung

Demokratie und Foderalismus

Am 12. Januar 1999 intensivierte der deutsche Aussenminister Joschka
Fischer (von der Regierungsseite her) vor dem Europiischen Parlament in
Strassburg die seit Abschluss des Maastricht-Vertrages fillige Debatte iiber
die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Européischen Union. Im Kern
geht es darum, wie eine moglichst biirgernahe Union der Volker nun
aussehen kann. Maastricht hat die weitere Entwicklung der Integration den
Regierungskonferenzen anheimgegeben, was Amsterdam 1977 und Nizza
2000 deutlich vor Augen fiihrten. Der erste Schritt ins Neuland transnatio-
naler Demokratie wurde indes mit der Europdischen Grundrechtecharta
getan, wie es Fischer in Strassburg vorgeschlagen hat. Dem folgte die
Verfahrensinderung mit dem Konvent, der nicht nur auf seltene Weise
schnell und erfolgreich arbeitete, sondern ebenso durch breiteren Einbezug
von Gesprichspartnern die Methode der Regierungskonferenzen durch-
brach. Diesen Schritt auf dem Weg eines Verfassungsprozesses hat inzwi-
schen der deutsche Bundesprisident Johannes Rau mit seiner Erkldarung am
4. April 2001 vor dem Europaparlament bekriftigt.!

Eine europdische Verfassung soll festlegen, dass eine ,,Foderation der
Nationalstaaten* aufgebaut wird. Gerade diese besagte neuartige Foderati-
on, die mit der ,,Euro-Schicksalsgemeinschaft, dem Schengener Abkom-
men und der Unionsbiirgerschaft in gewisser Weise bereits Realitit gewor-
den ist, benotigt indes eine Verfassung, die vor allem die Zustiandigkeiten
der verschiedenen Ebenen zu kldren hat. Eine europdische Verfassung
enthilt Rau zufolge drei Teile: die erwédhnte Grundrechtecharta, wie sie auf
dem Gipfel von Nizza feierlich proklamiert worden ist; eine Kompetenzab-
grenzung, welche das Prinzip der Subsidiaritit breiter verankert sowie das
kiinftige institutionelle Gefiige der EU. Anstelle der komplizierten Vertrige
dient eine Verfassung zudem vor allem den Biirgern und Biirgerinnen
Europas, um Verstindnis fiir das Projekt der Europdischen Union gewinnen
zu konnen. Die Union ist bereits ein politisches Gemeinwesen, das weder
(kritisch) als Superstaat noch (verharmlosend) als Staatenbund richtig
beschrieben ist. Dieses Gemeinwesen bedarf allerdings im Zuge der Oster-
weiterung einer neuen Integrationsinitiative — Europa ist eine stindige
Baustelle. In diesem Zusammenhang kann eine demokratische Verfas-
sungsinitiative identitdts- und legitimitétsstiftend wirken.

Jacques Delors’ Formel einer ,fédération des Etats-nations* verdeckt
freilich den Widerspruch zwischen Nationalstaat und Foderation. Fischers
Rede an der Humboldt-Universitdat am 12. Mai 2000, welche die vorherr-
schende Rolle der nationalen Regierungen nicht in Frage stellte —,,nur wenn
die Europidische Union die Nationalstaaten mitnimmt, wird ein solches
Projekt machbar sein* —, versuchte gewissermassen das nationale und
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postnationale europdische Denken zu vermitteln.? Missverstindnisse, die
aus unterschiedlichen politischen Kulturen und programmatischen Ansprii-
chen herriihren, gibt es freilich noch genug. Sie beziehen sich zunichst auf
politische Grundbegriffe wie Nation, Demokratie, Staat, Souverdnitit,
Foderalismus, Solidaritit und Subsidiaritit, die allesamt zu historisieren
sind, da historische und politische Aufklarung Hand in Hand gehen. Gleich-
wohl hat eine konstruktive europapolitische Diskussion begonnen, welche
einen Vergleich verschiedener Denkmodelle erlaubt. Bei diesem Vergleich
fallen nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten ins Auge.
Dariiber hinaus gibt es aufgrund neuer Herausforderungen und Situationen
auch neue Konvergenzen wie Divergenzen, die zu beachten sind.

Die franzosische Antwort auf die deutschen Vorschldge gaben der gaullisti-
sche Staatspridsident Jacques Chirac in seiner Rede vor dem Deutschen
Bundestag am 27. Juni 2000° und der sozialistische Premierminister Lionel
J ospin4 am 28. Mai 2001, die bis zur Wahl 2002 in einer cohabitation
regieren. In den Grundprinzipien weichen sie nicht weit voneinander ab.
Beide setzen sich fiir eine Kldarung der Zustandigkeiten in der EU und deren
Verankerung in einer Verfassung ein; fiir beide bedeutet Demokratisierung
der EU vor allem intensivere Beteiligung der nationalen Parlamente am
Briisseler Entscheidungsprozess, wobei die zentrale Entscheidungsmacht
beim Ministerrat bleiben soll. Es ist franzdsische Tendenz, die Briisseler
Kommission zu entwerten; in Chiracs Rede wurde sie nicht ein einziges Mal
erwahnt. Was die politische Programmatik im engeren Sinne angeht, so geht
Jospin freilich mit seinen Ausfilhrungen iiber das ,.europdische Gesell-
schaftsmodell“ weit iiber Chirac hinaus: ,,a wide arc of left-wing ambitions
for Europe’s future ... with perspectives that swept from harmonize working
conditions and universal access to schooling abroad to a so-called economic
government that would serve as a political watchman over the independent
European Central Bank.*>

Aufgrund dieser politischen Stossrichtung erscheint das Dokument aus
britischer Sicht ,,less than a real plan for the EU because it excluded the
instincts of vast numbers of European moderates, centrists and rightists.*®
Imiibrigenistes , Europe-as-usual*: ,,more intergovernmental politics, more
committees, more subsidies (for European culture), more agencies (a police
force, a European prosecutor), more rules (harmonization of corporate taxs),
more restrictions (on tax advantages in individual member countries and on
trade competition in the world beyond), and a force melting-pot initiative like
atransnational multilingual European television network.*” Ein dritter Punkt
kommt typischerweise aus franzosischer Warte noch hinzu: Sie sieht —
anders als die britische und die deutsche Sicht — in Europas Zukunft keinen
Platz fiir die Zusammenarbeit mit den USA. Im Gegenteil: das Negativbei-
spiel fiir das, was Jospin vorschligt, ist die USA: ihr Unilateralismus, ihr
Kapitalismus sowie ihre Menschenrechtsverletzungen.

Wir haben mithin zwei Debatten voneinander zu unterscheiden, die nicht
immer zu trennen sind: eine grundsitzliche iiber die europdische Biirgerge-
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sellschaft und eine mehr parteipolitisch-programmatische tiber das europii-
sche Gesellschaftsmodell. Beim ersten Modell stehen Freiheit und Selbst-
bestimmung von Biirgern und Biirgerschaften im Zentrum (polity), beim
zweiten Modell geht es um Politiken (policies). Letzterem eignet ein Zug
zur technokratischen Gesellschaftsplanung (bei welcher der zentralisieren-
de Staat mit seinen Eliten und Experten die Hauptrolle spielt), wihrend die
Idee der Biirgergesellschaft impliziert, dass die Biirger selber bestimmen,
wie sie regiert werden wollen (verfassungsdemokratische Biirgergesell-
schaft). Natiirlich hangen ,,Biirgergesellschaft* und ,,européisches Gesell-
schaftsmodell auch wieder auf engste zusammen, es sollte jedoch bewusst
festgehalten werden, dass Bestimmungen des einen Modells Konsequenzen
fiir das andere nach sich ziehen. Obwohl fast alle Grundlagentexte diese
Begriffe verwenden, unterbleiben solche Reflexionen.

In Bezug auf die erwihnten Grundsitze weisen die franzosischen Uber-
legungen durchaus Parallelen mit denen Fischers auf, nicht jedoch mit dem
bundesstaatlichen Entwurf ,,Verantwortung fiir Europa‘“ von Kanzler Schro-
der, den dieser am 30. April 2001 als Leitantrag® fiir den Bundesparteitag
der SPD in Niirnberg vorgelegt hatte, worin ausdriicklich ein foéderalistisch
integriertes Europa skizziert wird. Schroders Vorschlidge sehen unter ande-
rem den Ausbau der EU-Kommission zu einer europdischen Regierung, die
Umwandlung des Europdischen Rates zu einer Staatenkammer sowie ein
starkes Europdisches Parlament mit Budgethoheit vor.

Weiterhin ist sowohl von Europa als einem ,,Gesellschaftsmodell, das
modernisiert werden soll, als auch von einer ,,europdischen Biirgergesell-
schaft” die Rede. Als ein bedeutender Beitrag zur Identititsstiftung dieser
Biirgergesellschaft wird die Grundrechtecharta herausgestellt. Sie wird als
das ,,Wertefundament der Europdischen Union* bezeichnet sowie als ,,Be-
ginn der Diskussion um eine europiische Verfassung® gesehen, an deren
Spitze sie kiinftig stehen soll. Mehr wird iiber eine europdische Verfassung
allerdings nicht gesagt, viel dagegen iiber eine klare Aufgabenteilung. Die
deutsche Bundesregierung rechnet es sich als Verdienst an, ,,in Nizza die
Partner von der Notwendigkeit* iiberzeugt zu haben, ,,auf einer weiteren
Reformkonferenz der EU im Jahre 2004 eine genauere, dem Subsidiaritéts-
prinzip entsprechende Abgrenzung der Zustdndigkeiten zwischen der EU
und den Mitgliedstaaten vorzunehmen®.

Das Echo auf Jospins lang erwartete Rede, womit dieser direkt auf Bundes-
kanzler Schroder replizierte, fiel im Aussenministerium nicht zufillig
wesentlich besser aus als im Kanzleramt: Fischer nannte sie einen ,,.bedeu-
tenden Beitrag® zur aktuellen Debatte, der in die ,,richtige Richtung* geht.
Ebenso wie Fischer die unvermeidliche Rolle der Nationalstaaten (gegen
harsche Krititik aus den eigenen Reihen) eingesehen hat, so hilt er die
Ubertragbarkeit des deutschen Foderalismus auf die EU & la Schroder zwar
fiir wiinschenswert, aber nicht fiir machbar. Denn: Wer sonst will dieses
System? Dazu kommt: Die deutschen Bundesldnder selber kimpfen gegen
die Entfoderalisierung der bundesstaatlichen Ordnung.’ Ihr Anliegen der
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Kompetenzabgrenzung (gegen den Kompetenzsog der ,,Fachbruderschaf-
ten*) und fiir biirgernahe demokratische Verantwortlichkeit ist aufs engste
mit dem europiischen Verfassungsprojekt verkniipft.'?

Fiir Jospin (ebenso wie fiir Blair) ist das Modell der Bundesrepublik,
welches die Nationalstaaten auf die Stufe der deutschen Bundeslinder
zuriickstufen wiirde, kein Modell fiir Europa: ,,I1 y a les nations, fortes,
vivantes, attachées a leur identité, qui font la richesse de notre continent.*!!
Zusammen mit dem britischen Premierminister befiirwortet Jospin eine
vermehrte zwischenstaatliche Zusammenarbeit der Regierungen im Rah-
men eines Staatenbundes. Blair hatte in seiner weithin vergessenen Rede
iiber die politische Zukunft Europas am 6.10.2000 in Warschau fiir eine
~Supermacht Europa, aber keinen Superstaat Europa“ geworben.'? In einer
Welt mit der Macht der USA, neuen Biindnissen, sich entwickelnden
michtigen Nationen wie China, Indien und Japan, machtvollen neuen
regionalen Blocken wie zum Beispiel ASEA, wollen Europas Biirger, so die
britische Rhetorik, ,,ein starkes und vereintes Europa“. Es geht Blair zufolge
nicht einfach nur um Frieden, sondern um die ,,Bildung kollektiver Macht®,
mit anderen Worten: es geht um ein starkes Britannien in einem starken
Europa. Die demokratische Legitimation ist dabei nach wie vor auch ein
Thema, weswegen es einen ,,Superstaat Europa®, den er mit dem ,,klassi-
schen foderalistischen Modell* gleichsetzt, nicht geben darf und nicht
geben kann. Die ,primidren Quellen der demokratischen Legitimation®
bleiben vielmehr die ,,direkt gewihlten und reprisentativen Institutionen
der Nationen Europas®. Das bedeutet jedoch nicht, ,,dass Europa nicht in
kiinftigen Generationen seinen eigenen starken Demos oder eine eigene
Politie entwickeln konnte, aber das ist bisher nicht geschehen®. Und:
,,Nationen wie Polen, die so hart gekimpft haben, Staatlichkeit zu bekom-
men, deren Biirger deswegen ihr Blut vergossen haben, werden sie nicht so
leicht aufgeben.“ (...) ,,Die EU wird eine einmalige Kombination aus
Intergouvernementalem und Supranationalem bleiben®.

Blair spricht sich unmissverstandlich fiir ein ,,Europa der freien, unab-
hingigen und souveridnen Nationen* aus. Gleichwohl wird konzediert, dass
,iber die Frage einer europédischen Verfassung eine wichtige Debatte im
Gange ist“. Die Problemsituation wird selbstverstindlich vor dem Traditi-
onshintergrund britischen politischen Denkens wahrgenommen, so dass die
Debatte iiber Verfassung ,,nicht unbedingt zu einem rechtsverbindlichen
Einzeldokument namens Verfassung fithren muss“. Angesichts der Kom-
plexitidt der EU wird sich deren Verfassung vielmehr, so Blair, in einer
»Anzahl verschiedener Vertrige, Gesetze und Pridzedenzfille” finden —
genau wie die britische. Wiinschenswert und realistisch ist deswegen eine
Art ,Charta der Kompetenzen* als politische (und nicht juristische) Grund-
satzerkldrung, die den Biirgern verstidndlich und niitzlich wire.

Die franzosische Lesart einer ,,Foderation der Nationalstaaten meint aus-

buchstabiert natiirlich ebenfalls freie, unabhéngige und souverine Natio-
nen. Allerdings bedeutet allein schon die Idee einer europdischen Verfas-
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sung, wie sie Chirac ins Spiel gebracht und sein Vordenker Juppé im Senat
untermauert hat, fiir das franzosische politische Denken eine kleine Revo-
lution. Chirac schldgt die Verfassung einer ,,groupe pionnier* vor, ,,qui
ouvrirait la voie a I’approfondissement des politiques communes, éventu-
ellement par des coopérations hors traité, notamment pour la politique
économique, la défense et la sécurité, la lutte contre criminalité. Ce ‘groupe
pionnier’ ne devrait pas donner lieu a un noveau traité et a de nouvelles
institutions, si ce n’est un secrétariat, mécanisme de coordination souple
entre les membres du groupe. L’ensemble de ces dispositions ferait I’objet
d’un texte qu’on pourrait appeler ‘constitution’ et qui pourrait avoir été
préparé soit par un comité des sages soit par une ‘convention’, comme pour
la charte des droits fondamentaux.*!3

Damit greift Chirac die Idee von Fischer auf, der von einem ,,Gravitati-
onszentrum* als Kern einer kiinftigen Verfassung gesprochen hatte, womit
wiederum die lange Zeit heftig bekdmpfte Idee eines Europa der zwei
Geschwindigkeiten akzeptiert zu sein scheint. Die gemeinsamen Strategie-
vorstellungen vor allem zwischen Deutschland und Frankreich scheinen
derzeit bis zu einem foderalen Verfassungsvertrag fiir eine kerneuropéische
Avantgarde, die fiir neue Mitglieder offen sein will, vorgedrungen zu sein.
Die kleinen Staaten fiirchten derweil das Direktorium der grossen, wahrend
die Beitrittskandidaten die Zweiklassengesellschaft befiirchten. Die be-
schlossene Osterweiterung ist nicht mit der Siiderweiterung der 80er Jahre
(Griechenland, Spanien, Portugal) zu vergleichen, sie wird vieles, wenn
nicht gar alles verindern. Umso mehr ist ein zuverldssiger Rahmen- und
Grundkonsens notig.

Zwei Fragen stellen sich dann noch fiir den franzdsischen Aussenmini-
ster Védrine, der bisher am genauesten auf Fischers Berliner Europa-Rede
geantwortet hat: Wie sind die Mitglieder des kiinftigen harten Kerns auszu-
wihlen?,,Der Euro-Raum ist beispielsweise nicht der Schengener-Raum und
auch nicht das Europa der Verteidigung.“!* Die zweite Frage ist fiir ihn noch
entscheidender: Welche Zustandigkeiten wiirden gegebenenfalls der fodera-
len Ebene iibertragen, und welche wiirden die Nationalstaaten behalten? ,,Ich
habe wohl zur Kenntnis genommen, dass Du (Aussenminister Fischer)
vorsichtshalber und zu Recht daran erinnert hattest, dass es nicht darum geht,
die Nationalstaaten aufzugeben; denn Du bist Dir bewusst, dass viele
Europder auch weiterhin sehr stark mit diesen identititsstiftenden und
demokratischen Rahmen verbunden sind. Fiir Frankreich wie fiir andere ist
dies von wesentlicher Bedeutung. Wenn man aber die Direktwahl eines
Présidenten der Foderation, der deren Aussen- und Sicherheitspolitik unter
der Kontrolle des Parlaments der Foderation umzusetzen hitte, in Erwégung
zieht, welche Zustiandigkeiten verbleiben dann dem Nationalstaat? Welche
Rolle wiirden die Staats- und Regierungschefs der Léander, die sich dieser
Foderation anschlossen, noch spielen? Um ganz unverbliimt zu fragen: Wie
lange gibe es in Frankreich noch einen Prédsidenten der Republik, einen
Premierminister, in Deutschland einen Bundeskanzler und in den anderen
Lindern einen Regierungschef?
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Hier muss man bei der heute noch diffusen Debatte klar Farbe bekennen.
Zu behaupten, man wolle oder man konne die Schaffung einer Foderation
und die Bewahrung der Nationalstaaten miteinander in Einklang bringen,
reicht nicht aus. Im Geist der Subsidiaritit wird man genauer priifen
miissen, ob sich das, was auf der nationalen Ebene verbleiben oder ihr
wieder iibertragen werden soll, und das, wofiir die Foderation zustiandig
wire, genau bestimmen ldsst. Diese Abgrenzung ist unerlédsslich. Gerade
diese Organisation ist das Wesensmerkmal einer Foderation; und diejeni-
gen, die der Ausarbeitung einer europdischen Verfassung das Wort reden,
verfolgen das gleiche Ziel.“!>

Das republikanische Bewusstsein der franzosischen Citoyenneté (und an-
derer Biirgerschaften) reicht weiter als der deutsche (genauer gesagt: der
altbundesrepublikanische) Verfassungspatriotismus, was sich unter ande-
reminden zahlreichen Verfassungsgebungen niederschldgt. Im iibrigen hat
Dolf Sternberger mit seinem Begriff des Verfassungspatriotismus aus-
driicklich auf die Beispiele der Schweiz und der USA Bezug genommen.!®
Beide Linder weisen typisch foderative Systeme — ,,federal systems rather
than a federation of states* — auf, welche die vielfiltigen Spannungen unter
anderem durch die Verfassung aufzufangen versuchen. Grossbritannien hat
demgegeniiber gar keine Verfassung, auf die sich so etwas wie ein Verfas-
sungspatriotismus iiberhaupt nur beziehen konnte, so wie sich die alte
Bundesrepublik auf das Grundgesetz bezog.

Zu den unterschiedlichen Verstindnissen von Verfassung, Nation und
Souveridnitit kommt die unterschiedliche Wertung des Foderalismus hin-
zu. Wihrend Staat, Verfassung, Nation und Souverinitét einerseits durch
,Machtpooling* und ,,Souverinititsteilung* sowie andererseits durch ,,De-
zentralisierung® und ,,Regionalisierung® in Bewegung geraten sind, und
Subsidiaritét, wiewohl hdufig missverstanden, als biirgergesellschaftliches
Konzept zumindest rezipiert ist, bleibt Foderalismus ein schwieriges und
wenig akzeptiertes Wort. In Frankreich ist der Begiff , Foderalismus*
geradezu ,,unbrauchbar*(Chirac), bei vielen Franzosen ist er negativ konno-
tiert und bedeutet nicht weniger als eine Bedrohung der nationalen Einheit
und Souverinitit. ,,Fédérer” und dezentralisieren hiess fiir die Jakobiner,
die eine und unteilbare revolutionire Nation, die sie bedroht sahen, zu
zerstoren — was zum unerbittlichen Kampf gegen die Girondisten fiihrte,
deren einheitsstiftende Idee der Féderalismus war. Zudem wurde Foderalis-
mus oftmals mit Aristokratie und Feudalitiit gleichgesetzt.!”

Dass die heutigen Nationalstaaten nur mit Einschrankungen das Muster
demokratischer Legitimation in Europa sein konnen, bedeutet nicht, dass
diese generell unméglich ist.'® Eine Fixierung auf staatstypische Legitima-
tion verstellt den Blick auf innovative Ansitze, die allein der Neuartigkeit
der Union gerecht werden konnen. Daher ist die These plausibel, dass die
Europidische Union als politisches System sui generis auch als solches
legitimiert werden muss. Dabei muss die demokratische Legitimation
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wiederum nicht vollig unabhingig von Elementen staatstypischer Legiti-
mation erfolgen. Auf die Strukturelemente der Reprisentation (einschlies-
slich demokratischer Verantwortlichkeit) und des Foderalismus wird man
nicht verzichten konnen (oder wollen). Aber auch eine europdische kollek-
tive Identitiat sowie Mehrheitsentscheidungen konnen Bestandteile euro-
pédischer Demokratie sein. Gerade hier werden jedoch die Besonderheiten
der europdischen Demokratie konzeptionell beriicksichtigt werden miissen.

Die europdische Integration ist mehr als nur eine rechtlich kodifizierte
Zusammenarbeit von Staaten, sie zeichnet sich vielmehr durch ein vierfa-
ches ,,Nebeneinander* aus: das Nebeneinander von einzelnen Staaten und
ihren Gemeinsamkeiten, das Nebeneinander von Staatsvolkern und einem
formalen europdischen Volk sowie aus der Sicht des Biirgers das Nebenein-
ander von Staatsangehorigkeit und Unionsbiirgerschaft und schliesslich die
EU selbst als ein Nebeneinander eines Bundes von Staaten und eines
Bundes von Biirgern.

Grundlage europiischer Demokratie ist mithin eine doppelte Reprisen-
tation: der Staaten und der Biirger. Die europdische Besonderheit liegt in der
konkreten Mischung dieser beiden Prinzipien. Gegenwirtig dominieren
trotz des geforderten ,,Europa der Biirger* eindeutig die Staaten den Integra-
tionsprozess, insbesondere im Verfahren der Vertrags-(Verfassungs-)idnde-
rung. Kiinftig wird es um die stirkere Einbindung und Einflussnahme der
Biirger auf die demokratische Politik gehen. Die Zukunft liegt bei der
Biirgergesellschaft, auch und gerade in Europa unter den Bedingungen
offener Staatlichkeit.

Auf europdischer Ebene setzt die Identifikation mit den einzelnen Staats-
volkern der Identifikation mit dem europiischen ,,Demos* Grenzen. Die
Unionsbiirgerschaft begriindet eine — allerdings wichtige — Teilidentitit.
Der europdische Ethnos wird aber nicht die emotionale Verbundenheit des
Ethnos oder des nationalstaatlichen Demos ersetzen konnen. Eine europii-
sche kollektive Identitédt existiert nicht anstelle der nationalen und auch
nicht als Summe der nationalen Identitdten, sondern als diinnes und eher
formales Identitdtsmuster, das die Legitimationsgrundlage fiir das Funktio-
nieren des pluralistischen Gemeinwesens EU bildet.

Wirksame Formen demokratischer Beteiligung sind auch im Hinblick
auf die demokratische Verantwortlichkeit von Bedeutung. In der EU gibt es
gegenwartig das Phdnomen der Streuung von Verantwortung fiir politische
Entscheidungen. Da die EU kein System der Gewaltenteilung aufweist,
sondern eher eine Gewaltenverkniipfung (durch Verbindung von Kompe-
tenzen), wird die Verantwortung auf mehrere Zentren und Akteure verteilt.
Die europidische Exekutive mit einem verflochtenen (fusionierten) Beam-
tenapparat entzieht sich der demokratischen Kontrolle infolge fehlender
Kontrollmechanismen (the system rules over the people, not people over the
system) sowie dadurch, dass das europdische Mehrebenensystem keine
erkennbare Orte der Verantwortung herausgebildet hat. Aus diesem Grund
bietet sich eine weitgehende Kompetenzenteilung zum Zwecke der Wieder-
herstellung von Verantwortlichkeitszuweisung an. Die fusionierte Exeku-
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tive ist nicht nur in demokratischer Hinsicht problematisch, sondern verein-
facht die Zirkulation von Eliten, denn nationale und europédische Beamte
beteiligen sich an einem zirkuldren Personenaustauschprozess, was zu einer
Immunisierung der Eliten gegeiiber Kritik und Kontrolle durch die Bevol-
kerung fiihrt.

Eine wichtige Konsequenz einer kollektiven europédischen Identitit liegt
schliesslich in der Ermoglichung von Mehrheitsentscheidungen, wenn-
gleich es auf der europdischen Ebene eine stirkere Beschriankung der
Materien geben muss, in denen sich die Staatsvolker einer mit Mehrheit
getroffenen Gemeinschaftsentscheidung unterziehen. Die wichtigste An-
wendung des Einstimmigkeitsprinzips liegt in der Anderung der Griin-
dungsvertrige (Verfassungsdnderung). Dariiber hinaus ist die Gleichwer-
tigkeit aller staatlichen Kulturen zu beachten, sie darf nicht durch Mehr-
heitsentscheidung ausgehebelt werden. Eine europidische Mehrheitsent-
scheidung muss sodann den Belangen der Minderheit Rechnung tragen und
darf insofern keine Tyrannei der Mehrheit darstellen, sie ist mithin ganz
besonders auf eine sorgfiltige Gesamtbetrachtung angewiesen. Hier liegt
die Bedeutung des Europédischen Parlamentes. Weiterhin muss jedes einzel-
ne Volk bei der europdischen Willensbildung selbst mit der Aussicht auf
Erfolg mitwirken kénnen, kein Volk darf zur institutionalisierten Minder-
heit werden — was gegen die Ausbildung stabiler Mehrheiten und fiir
Bemiihungen um tragfahige Kompromisse spricht.

Grundsitzlich ist auch ,,differenzierte Integration* aufgrund ihrer hohen
Bedeutung fiir den Integrationsprozess selbst — sowie unter Umstéinden des
betreffenden Sachbereiches — ein Gegenstand der Verfassungsgebung. Sie
muss mit anderen Worten in ihren grundsitzlichen Aspekten Gegenstand
der Selbstverstindigung der Europiderinnen und Europder sein und im
Zusammenhang mit einer foderalen Union sowie den Grundwerten der
europiischen Politik diskutiert werden. Sowohl grundsitzlich als auch im
Einzelfall darf sie wegen ihrer zentralen Bedeutung nicht das Ergebnis von
ausschliesslich auf Regierungsebene gefiihrten Verhandlungen sein. Es ist
vielmehr sicherzustellen, dass die Griinde fiir eine differenzierte Integrati-
on, das heisst fiir das Voranschreiten einiger und das Zuriickbleiben ande-
rer, hinreichend schwerwiegend und — sowohl européisch als auch national
— zustimmungsfahig sind. Generell ist daher jede Form der differenzierten
Integration von einem zustimmenden Votum des Europédischen Parlamen-
tes abhédngig zu machen, denn dieses ist als Vertreter aller Volker der
Mitgliedstaaten dem Gemeinschaftsinteresse verpflichtet und daher zu
einer Beurteilung aus Sicht der Gemeinschaft eher in der Lage als der Rat.

Differenzierte Integration darf dariiber hinaus nicht zum Verfassungs-
bruch fiihren, das heisst, sie hat mit den Vertrigen und deren Zielsetzungen
vereinbar zu sein. Es ist eine Mindestanzahl von Staaten vorzuschreiben,
nicht jede Gruppe — im Extremfall nur zwei Staaten — darf diesen Weg
beschreiten. Es ist vor allem zu verhindern, dass sie zur Aufweichung des
acquis communitaire fiihrt.
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Foderalismus ist ein Organisationsprinzip, das sich nicht auf den Bun-
desstaat beschrinkt, sondern beispielsweise auch Staatenbiinde oder inter-
nationale Organisationen umfassen kann. Foderalismus als Prinzip der
dauerhaften, organisatorisch verfestigten Verbindung einzelner, zugleich
weitgehend eigenstindig bleibender Teile kann auch génzlich von der
Organisationsform Staat unabhingig gedacht werden, was in bezug auf
Europa jedoch nicht erforderlich ist.

Eine europdische Foderation ist jedoch nicht zwingend ein européischer
Bundesstaat, sie kann und sie muss sich von einem solchen Staat fundamen-
tal unterscheiden. Heute ist eine Vorstellung vom Bundesstaat weit verbrei-
tet, die dem Modell eines unitarischen Bundesstaates entspricht und die von
einer Kompetenz-Kompetenz des Bundes ausgeht. Kennzeichnend fiir die
gegenwirtige Begriffsverwendung, nicht nur im Hinblick auf Europa, ist
eine unzulissige Verengung der Begriffe ,foderal®, ,Foderation* und
,,Bundesstaat“. Dem lidsst sich entgegenhalten, dass auch in der Verbindung
von Staaten die Souveridnitit in der Schwebe sein kann, und es nicht
zwangsldufig einen Triager der Kompetenz-Kompetenz geben muss.

Ein Bundesstaat ist nicht zwangsldufig unitarisch, ebenso wie eine
Foderation nicht zwangsldufig ein Bundesstaat ist. Mit dem Ziel einer
europiischen Foderation automatisch das Modell des Bundesstaates mit
starkem Bund und schwachen Gliedern zu verbinden, wobei hdufig Deutsch-
land als Beispiel angefiihrt wird, ist sachlich nicht gerechtfertigt.

Gegenwirtig erfolgt die Auslegung der Vertrdge einschliesslich der
Kompetenznormen durch den Européischen Gerichtshof (einem Gemein-
schaftsorgan), nicht jedoch durch die Staaten. Den Staaten obliegt die
Vertragsianderung, die allerdings rechtlich nicht ungebunden und auch
politisch nicht vollig frei ist. Eine Kompetenz-Kompetenz lisst sich bereits
aus der gegenwirtigen Konstruktion nicht herauslesen, weder auf Seiten der
Staaten, noch auf Seiten der Union, wie auch das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht festgestellt hat.

Eine europdische Verfassung lasst sich nicht auf die Frage ,,Was?“reduzie-
ren. Ebenso wichtig sind das ,,Wer?* und das ,,Wie?*. Das ,,Was?“ bezieht
sich auf die bestehende Herrschaftsausiibung auf der Grundlage von Vertra-
gen und lenkt den Blick auf Reformen dieser bestehenden Verfassung. Das
,, Wer?“ verweist auf die Akteure von Vertrags- bzw. Verfassungsreformen.
Ausgangs- und Bezugspunkt von Herrschaftsausiibung — einschliesslich
der Schaffung ihrer Grundlagen — muss auch im europdischen Rahmen der
Biirger sein, der dementsprechend Moglichkeiten der Ausserung seines
Willens und seiner Meinungen bedarf. Européische Verfassungsgebung ist
daher eine Sache der reprisentativen Institutionen (der nationalen Parla-
mente und des EP) sowie sowohl des nicht organisierten als auch des in
gesellschaftlichen Gruppen (Parteien und Verbédnden) organisierten Biir-
gers. Mit dem ,,Wer?* eng verbunden ist die Frage des ,,Wie?*. Die Arbeit
an der Verfassung bedarf spezieller Formen: einer verfassungsgebenden
Versammlung, der Abstimmung iiber den erarbeiteten Entwurf (im Parla-
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ment oder per Referendum) einer 6ffentlichen Diskussion sowie Petitionen.
Die Frage nach einer europidischen Verfassung stellt sich somit als Frage
der evolutioniren Weiterentwicklung des Status quo. Unsere Vorschlige'®
fiir Inhalt und Merkmale einer européischen Verfassung lassen sich ab-
schliessend wie folgt zusammenfassen :
— Es muss sich um eine Verfassung auf der Grundlage eines volkerrechtli-
chen Vertrages handeln, was durch den Terminus ,,Vertragsverfassung*
(bzw. ,,Verfassungsvertrag®) angezeigt wird.
- Die europiische Verfassung ist dariiber hinaus eine Komplementirverfas-
sung, die — wie bisher — erginzend neben den nationalstaatlichen Verfas-
sungen steht.
— Ein transparentes Dokument einer europédischen Verfassung ist durchaus
wiinschenswert, weil es Orientierung und Identifikation ermoglicht. Die
identitédtsstiftende Intention muss bereits in der Praambel —,,Wir, die Volker
Europas® bzw. ,,Wir, die Biirger Europas“ — zum Ausdruck kommen.
Ebenso wichtig ist der Verweis auf das gemeineuropéische Verfassungs-
recht. Die nicht zur Verfassung gehorigen Vertragsinhalte lassen sich in
»Ausfithrungsbestimmungen* zusammenfassen.
— Institutionell plddieren wir fiir ein Zwei-Kammern-System mit der Kom-
mission als europdischer Regierung. Das Europiische Parlament wird dem
Rat gleichgestellt, es erhilt aber kein Letztentscheidungsrecht und kann
sich demzufolge nicht iiber den Rat hinwegsetzen. Sowohl im Rat als auch
im Européischen Parlament wird die Mehrheitsentscheidung zur Regel. Die
demokratietheoretisch problematische und auch politisch schwierige Kon-
stellation der Mehrheitsentscheidung im Rat ohne eine gleichberechtigte
Mitwirkung des Parlamentes wird damit iiberwunden.
— Eine wichtige Rolle kommt der Stiarkung des Subsidiarititsprinzips zu.
Eine europiische Union muss an den Grundsétzen des Foderalismus ausge-
richtet werden, auch wenn dieser Terminus selbst nicht allgemein zustim-
mungsfahig ist. Es muss vor allem eine Antwort auf die Frage nach der
foderalen Balance gefunden werden, die dem gegenwirtigen Stand ange-
messen ist, mit der aber zugleich flexibel auf kiinftige Verschiebungen
reagiert werden kann.
— Die Grundrechtecharta wird rechtsverbindlicher Bestandteil der européi-
schen Verfassung.
— Die Verfassungserarbeitung darf nicht linger auf dem Weg der Regie-
rungsverhandlungen erfolgen. Wir empfehlen einen Verfassungskonvent,
der sich aus Vertretern der Staaten — Regierungen, nationale Parlamente,
Regionen — und des Europidischen Parlamentes zusammensetzt. Erforder-
lich sind zudem intensiv und breit gefiihrte nationale Diskussionen iiber
diese Verfassung sowie Diskussionen im Europidischen Parlament und im
Konvent, die auf die nationalen Debatten zuriickwirken. Die nationalstaat-
liche Ratizifierung erfolgt entsprechend den nationalen Verfassungstradi-
tionen, wobei gleichzeitig stattfindende nationale Referenden im Hinblick
auf die identititsstiftende Wirkung sowie den Einbezug der Biirger und
Biirgerinnen wichtig sind.
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— Die europaische Komplementirverfassung wird nach deren Beitritt auch
in den Kandidatenlindern gelten, weswegen ihre zumindest beratende
Teilnahme am Verfassungskonvent selbstverstindlich sein sollte.

Anmerkungen

AW

e e R

10
11
12
13
14

15
16

17

18

19

Johannes Rau: Handlungsfidhigkeit stirken und Vielfalt bewahren. Anstdsse zur euro-
piischen Verfassungsdebatte. Berlin 2001

Joschka Fischer: Vom Staatenbund zur Foderation — Gedanken iiber die Finalitét der
europdischen Integration. Redetext. Bundesministerium Berlin 2001

Auf deutsch abgedruckt in FAZ, 28. Juni 2000, Frankfurt/M.

Der Originaltext findet sich in ,,Le Monde* 29. Mai 2001; gekiirzt in FR vom 5.6. 2001,
L. Jospin: Foderation der Nationalstaaten — Europa schaffen ohne Frankreich abzu-
schaffen.

Herald Tribune International, May 29, 2001

A.a.0O.

A.a.0O.

Als Dokument abgedruckt in: Blitter fiir deutsche und internationale Politik 6/2001,
Bonn.

Siehe zum Beispiel die Rede von Ministerpriasident Wolfgang Clement ,,Verantwor-
tung — Entscheidungsfihigkeit — Transparenz. Gedanken zur Modernisierung des
Féderalismus in Deutschland* am 18. Juni 2001 im Bundesrat.

Vgl. Uwe Leonardy: Kompetenzabgrenzung statt Zielvorgaben. Zur Weiterentwick-
lung der EU. Internationale Politik und Gesellschaft.

,.Le Monde*, 29. Mai 2001, Paris

Tony Blair in Warschau: http://www.britische botschaft.de/dynamic/speech

,.Le Monde*, 29. Mai 2001.

Vgl. Hubert Védrine: Klassischer Foderalismus oder Foderation von Nationalstaaten?
FAZ, 13. Juni 2000, Frankfurt/M.

A.a.0O.

Vgl. Dolf Sternberger: Verfassungspatriotismus. Frankfurt/M. 1990 (die Rede stammt
aus dem Jahr 1982).

Kritisches Worterbuch der Franzosischen Revolution, hrsg. von Frangois Furet und
Mona Ozouf, 1. Bd., Ffm. 1996, S. 52.

Dazu ausfiihrlich Heinz Kleger, Pawel Karolewski, Matthias Munke: Europiische
Verfassung. Zum Stand der europédischen Demokratie im Zuge der Osterweiterung.
Miinster, Hamburg, London 2001.

Ausfiihrlich a.a.O.

WIDERSPRUCH - 41/01 133



	Auf dem Weg zur europäischen Verfassung : Demokratie und Föderalismus

